
INEMANN

Was wiıird a dem Priesterrat?
KritischegenS einer möglichenung
Der unbefangene Leser zunächst Von der angegebenen Fragestellung überrascht
Se1Nn. Vor fast Jahren haben die Väter des IT Vatikanums die Einrichtung eines
Priesterrates PRs) auf der Ebene der Ortskirche gefordert!, Die Aufgabenstellung
dieses Katsgremiums wurde sowohl Priesterdekret alc auch nachkonziliaren
Verlautbarungen umschrieben?, der Eindruck entstehen konnte, der zuständige
Ortsbischof habe noch Verfolg der Konzilsaussage die Einrichtung des PRs
ın seiner Diözese vorzunehmen und die diesem Rat zugewiesene Aufgabe äher

umschreiben. In der lat kann festgestellt werden, daß ne Errichtung und
Konstituierung der PRe 1 deutschsprachigen Raum als abgeschlossen betrachtet
werden kann? Inzwischen sind, da eine nähere Anweisung weder durch das ONnZz:
noch durch nachkonziliare römische Verlautbarungen ber die Mitgliedschaft

CIgaNgCHN entsprechende, allerdings sehr unterschiedliche Waıahl- und Berufungs-
ordnungen erlassen worden‘.
Ungeachtet der Anordnung auf Einrichtung und Konstituierung der PRe erscheint
jedoch die rage nach der Aufgabenstellung noch immer nicht eindeutig geklärt. Damuit
1st aber die rage nach der Abgrenzung der Aufgaben und Zuständigkeiten gegenüber
den schon Von dem allgemeinen oder partikularen Kirchenrecht wıe auch VOoMN Konzil
noch geforderten Einrichtungen, denen eın unterschiedliches Mitspracherecht Bereich
der D  lOzese  _ zugestanden ıst (Domkapitel, Diözesankapitel, Seelsorge- bzw. Pastoralrat
u. a.) auf engste verbunden. „Der Bischof und die vielen ate'  CL überschreibt

Schmitz® eiınen Aufsatz, der die Ungeklärtheit der Zuständigkeiten erkennbar
macht Gerade ese Problematik hat Schmitz zZzu einer en Veröffentlichung
dem Thema „Reduzierung der nachkonziliaren angeregt
Die ZUuUm Teil schon unübersichtliche Literatur ZUMm PR7 verdeutlicht, DG hier noch

Dekret „Presbyterorum Ordinis“” PO) Art (1966) 1001
Eine nähere Umschreibung der Aufgabenstellungen rfolgte durch das „Ecclesiae
Sanctae” (ES) V, August 1966 1, Abs &/ 15, 21 S  \ } AAS 58 (1966) 757—787.
Die Vierteljahreszeitschrift „ÖOsterreichischesS für Kirchenrecht” hat die Konstituierung
un: die Statuten der Priesterräte der österreichischen Diözesen aufend mitgeteilt. Die
entsprechenden Aussagen die deutschen Diözesen 6l:  nd ın den jeweiligen —d  O.  Z7esan-
Amtsblättern mitgeteilt.

4 Wie unterschiedlich die In den geregelt ist, Mag al wWwei Beispielen eutlich
gemacht werden: ın der Erzdiözese 1en „hat er ın der Erzdiözese ebende Priester,
der hier seinen henst oder nach seinem jienst der Erzdiözese in den Ruhestand
getreten ist, aktives un! passives ahlrecht“. (Erzdiözese 1en, atu: und Wahlordnung
für den Priesterrat, Neufassung S Juli 1972, B 3; abgedru: AKR 23 326.)
Die Wahlordnung ür den Bistum Essen Ss1e demgegenüber ine Wahl durch ein
Wahlmännergremium VOr, den Mitgliedern der Stadt- und Kreispresbyterien
zusammengesetzt ist. Die In der Diözese ebenden Priester haben Nuru 612e
direkt die Gtadt- bzw. Kreispresbyterien wählen, einen Einfluß auf die Wahl
(Wahlordnung den z Bistum Essen vom 26. M 1967; abgedruckt: Kirchliches
Amtsblatt das 1stum Essen 10 [1967] 118.)

Schmitz, Der Bischof und die vielen KRaäate, Anmerkungen ZUm diözesanen Räatewesen:
/y9 (1970)} ;21—3.

S  S Schmitz, Reduzierung der nachkonziliaren ate Zur Legitimität einer Forderung: Ius
Populi Dei, Miscellanea ın honorem Raymundi Bidagor IT, Rom 1972, 01—107.

7 Aus der der Literatur cei beispielhaft ausgewählt: Beyer, De Consilio presbyterii
adnotationes: PerRMCL 60 29—101 ;: Bocquet de Aaurois Eyvt

Passicos, Conseil presbyteral RDC (1970) 97—183: Klostermann, Die pastoralen
CGiremien: Diakonia 346—353: Löbmann, Der Priesterrat und das Presbyterium:
Sapienter ordinare (FS Kleineidam), Leipzig 1969, Müller, Der Priesterrat
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Was wird aus dem Priesterrat? 

Kritisdte Erwägungen zu einer möglichen Entwicklung 

Der unbefangene Leser mag zunächst von der angegebenen Fragestellung überrascht 
sein. Vor fast 10 Jahren haben die Väter des II. Vatikanums die Einrichtung eines 
Priesterrates ( = PRs) auf der Ebene ,der Ortskirche gefordert1• Die Aufgabenstellung 
dieses Ratsgremiums wurde sowohl im Priesterdekret als auch in nachkonziliaren 
Verlautbarungen umschrieben2, so daß der Eindruck entstehen konnte, der zuständige 
Ortsbischof habe nur noch im Verfolg der Konzilsaussage die Einrichtung des PRs 
in seiner Diözese vorzunehmen und die diesem Rat zugewiesene Aufgabe näher 
zu umschreiben. In der Tat kann festgestellt werden, daß die Errichtung und 
Konstituierung der PRe im deutschsprachigen Raum als abgeschlossen betrachtet 
werden kann3• Inzwischen sind, da eine nähere Anweisung weder durch das Konzil 
noch durch nachkonziliare römische Verlautbarungen über die Mitgliedschaft im 
PR ergangen war, entsprechende, allerdings sehr unterschiedliche Wahl- und Berufungs­
ordnungen erlassen worden4• 

Ungeachtet der Anordnung auf Einrichtung und Konstituierung der PRe erscheint 
jedoch ,die Frage nach der Aufgabenstellung noch immer nicht eindeutig geklärt. Damit 
ist aber die Frage nach der Abgrenzung der Aufgaben und Zuständigkeiten gegenüber 
den schon von dem allgemeinen oder partikularen Kirchenrecht wie auch vom Konzil 
noch geforderten Einrichtungen, denen ein unterschiedliches Mitspracherecht im Bereich 
der Diözese zugestanden ist (Domkapitel, Diözesankapitel, Seelsorge- bzw. Pastoralrat 
u. ä.) auf engste verbunden. ,,Der Bischof und die vielen Räte" überschreibt 
H. Schmitz5 einen Aufsatz, der die Ungeklärtheit der Zuständigkeiten erkennbar 
macht. Gerade diese Problematik hat Schmitz zu einer weiteren Veröffentlichung unter 
dem Thema „Reduzierung der nachkonziliaren Räte7"0 angeregt. 
Die zum Teil schon unübersichtliche Literatur zum PR7 verdeutlicht, daß es hier noch 

1 Dekret „Presbyterorum Ordinis" (PO) Art. 'J: AAS 58 (1966) 1001. 
2 Eine nähere Umschreibung der Aufgabenstellungen erfolgte durch das MP „Ecclesiae 

Sanctae" (ES) v. 6. August 1966 1, 8 Abs. 2; 15, 21 § 2: AAS 58 (1966) '757-'78'7. 
3 Die Vierteljahreszeitschrift „Österreichisches Archiv für Kirchenrecht" hat die Konstituierung 

und die Statuten der Priesterräte der österreichischen Diözesen laufend mitgeteilt. Die 
entsprechenden Aussagen für die deutschen Diözesen sind in den jeweiligen Diözesan­
Amtsblättern mitgeteilt. 

4 Wie unterschiedlich die Wahl in den PR geregelt ist, mag an zwei Beispielen deutlich 
gemacht werden: in der Erzdiözese Wien „hat jeder in der Erzdiözese lebende Priester, 
der hier seinen Dienst tut oder nach seinem Dienst in der Erzdiözese in den Ruhestand 
getreten ist, aktives und passives Wahlrecht". (Erzdiözese Wien, Statut und Wahlordnung 
für den Priesterrat, Neufassung vom 1. Juli 19'72, B 3; abgedruckt: ÖAKR 23 [19'72] 326.) 
Die Wahlordnung für den PR im Bistum Essen sieht demgegenüber eine Wahl durch ein 
Wahlmännergremium vor, das aus den Mitgliedern der Stadt- und Kreispresbyterien 
zusammengesetzt ist. Die in der Diözese lebenden Priester haben nur dadurch, daß sie 
direkt die Stadt- bzw. Kreispresbyterien wählen, einen Einfluß auf die Wahl zum PR. 
(Wahlordnung für den PR im Bistum Essen vom 26. Mai 1967; abgedruc:kt: Kirchliches 
Amtsblatt für das Bistum Essen 10 [196'7] 118.) 

5 H. Sdzmitz, Der Bischof und die vielen Räte, Anmerkungen zum diözesanen Rätewesen: 
TThZ 79 (19'70) 321-344. 

6 H. Sdimitz, Reduzierung der nachkonziliaren Räte7 Zur Legitimität einer Forderung: Ius 
Populi Dei, Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor II, Rom 1972, 91-107. 

7 Aus der Fülle der Literatur sei beispielhaft ausgewählt: ]. Beyer, De Consilio presbyterii 
adnotationes: PerRMCL 60 (1971) 29-101; A. Bocquet I L. de Naurois I P. Eyt I 
]. Passicos, Le Conseil presbyteral: RDC 20 (19'70) 9'7-183; F. Klostermann, Die pastoralen 
Gremien: Diakonia 2 (1971) 346-353; B. Löbmann, Der Priesterrat und das Presbyterium: 
Sapienter ordinare (FS f. E. Kleineidam), Leipzig 1969, 440-458; H. Müller, Der Priesterrat 
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weıterer Überlegungen bedarf Das Rundschreiben der Kongregation den Klerus
VvVomm pril 1970 als auch die Mitteilungen der Kommission zZzu eform des CIC®8
lassen bereits erkennen, 1in welcher Weise und mi1t welchen Aufgabenstellungen der

e1ner künftigen Gesetzgebung umschrieben werden soll Im folgenden coll der
Versuch unt:!  en werden, auf Grund dieser Aussage, »ber auch auf Grund
inzwischen erfolgter Entwicklungen, die Frage ZUu erhellen, was s dem PKK werden

Die .Problematik des PRs und seiner Aufgabenstellung ergibt sich zweifelsohne
zunächst einmal aus den rechtlich icht eindeutig erfaß@baren Aussagen des 8 Vati-
kanums. Vielleicht rächt sich 1er die Auffassung, die gelegentlich Konzilsvätern
vertreten wurde, die Formulierungen nicht allzu juridisch seın ollten. Die
Überführung der Konzilsaussagen in die praktische Verwirklichung zeigt, der
Verzicht auf eine are echtliche Äussage Zu unerträglichen Spannungen Führen

Das läßt sich bei den mit dem P] gegebenen Fragen deutlich machen.
Zusammenhang soll nu verwıiesen werden auf die Abgrenzung ZUI1N Dom-

kapitel DK), das nach allgemeinem Recht als „senatus consilium“” des Bischofs
gilt (c 3071 U 1), und zu dem Konzil gewünschten „Consilium pastorale” (Art 27,

„Christus Dominus”).
Der W: Priesterdekret „Presbyterorum ordinis” Art als „coe eu
SCHAiuUs sacerdotum“ ezel!| Seine Aufgabe liegt der Beratung des Bischofs
bei der el der Di  O0zZese.  . Nun 15 jedoch anzumerken, sowohl die Bezeichnung
„senatus“”“ als auch die Aufgabe der era des Bischofs nach allgemeinem Recht
dem zusteht. Die Abgrenzungsfrage isSt damit gestellt. Wenn darüber hinaus
Bischofsdekret „Christus Dominus““ Art. 27, S nachzulesen ist, der Pastoralrat
die Aufgabe hat, alles, 1  VV  AAS die Seelsorgearbeit betrifft, zu beraten und daraus
praktische Folgerungen zZzu ziehen, wird deutlich, l afd diese Zuständigkeit Hin-
blick auf den einer Interpretation bedarf Die Fragestellung könnte etwas pointiert
wIie folgt formuliert werden:

Priesterrat als Nachfolger des Domkapitels?
2. Priesterrat Standesvertretung der Priester?
Diesen Fragestellungen coll folgenden nachgegangen werden.

Priesterrat al  olger des Domkapitels?
Während der Konzilstext noch davon ausgeht, die den Bischof In der
el der Diözese“” unterstutzen und „seinen (cd des Bischofs) Senat bilden‘10,
tragt der nach Art. Abs des Priesterdekretes zu bildende ‚.benfalls die
Bezeichnung „senatus“”. Gleichfalls W: ihm die Aufgabe zugesprochen, den Bischof

als 21n des Bischofs: (1973) 4—177; Scheuermann, Der Priesterrat: Jus et
salus anımarum, FS Yanzram, V, Mosiek Zapp, Freiburg 1972, -137;

Schmitz, Das Presbyterium der Diözese: I7 (1968) 133—152; ders., Der Bischof
und die vielen Räte, Anmerkungen diözesanen Kätewesen: 79 (1970) 321—344;
ders., Priesterrat oder Domkapitel „Senat des Bischofs der Leitung der iözese”?
AkathKR 139 (1970) 125—131; der3., Reduzierung der nachkonziliaren Räte? Zur Legitimität
einer Forderung: lus Populi Dei IL, 91—107; Weigand, Änderung der Kirchenverfassung
durch das I1 Vatikanische Konzil? AkathK R 135 (1966) 391—414.
„Litterae Circulares ad Praesides Conferentiarum Episcopalium de Consiliis Presbyterali-
bus V, April 1970 (abgek. Cler. Litt Circ.)  ®  * (1970)s „De consilio
presbyterali”, Acta Commissionis: Communicationes (1973) O; m Vergleich el
verwiesen auf die Aussagen über „De canonicorum capitulis” und Pastoralrat
„De consilio astorali“ der el Ausgabe der Zeitschritt. ist jedoch
anzumerken, ß die Kommissions erichte grundsätzlich, wie einem Monitum hervor-
geht, weder ofNz.ıellen noch offiziösen arakter haben; vgl Communicationes A 205
Vgl May, Deutung Mißdeutung des Konzils AkathKR 135 (1966)

Art. 27 ,
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weiterer Oberlegungen bedarf. Das Rundschreiben der Kongregation für den Klerus 
vom 11. Apr.il 1970 als auch die Mitteilungen der Kommission zur Reform des CIC8 

lassen bereits erkennen, in welcher Weise und mit welchen Aufgabenstellungen der 
PR in ~iner künftigen Gesetzgebung umschrieben werden soll. Im folgenden soll der 
Versuch unternommen werden, auf Grund dieser Aussage, aber auch auf Grund 
inzwischen erfolgter Entwicklungen, die Frage zu erhellen, was aus dem PR werden 
kann. 
Die Problematik des PRs und seiner Aufgabenstellung ergibt sich zweifelsohne 
zunächst einmal aus den rechtlich nicht eindeutig erfaßbaren Aussagen des II. Vati­
kanums. Vielleicht rächt sich hier die Auffassung, die gelegentlich von Konzilsvätem 
vertreten wurde, daß die Formulierungen nicht allzu juridisch sein sollten. Die 
Oberführung der Konzilsaussagen in die praktische Verwirklichung zeigt, daß der 
Verzicht auf eine klare rechtliche Aussage zu unerträglichen Spannungen führen 
kann9• Das läßt sich bei den mit dem PR gegebenen Fragen deutlich machen. In 
unserem Zusammenhang soll nur verwiesen werden auf die Abgrenzung zum Dom­
kapitel ( = DK), das nach allgemeinem Recht als „senatus et consilium" des Bischofs 
gilt (c. 391 § 1), und zu dem vom Konzil gewünschten „Consilium pastorale" (Art 27, 
5 „Christus Dominus"). 
Der PR wird im Priesterdekret „Presbyterorum ordinis" Art. 7 als „coetus seu 
senatus sacerdotum" bezeichnet. Seine Aufgabe liegt in der Beratung des Bischofs 
bei der Leitung der Diözese. Nun ist jedoch anzumerken, daß sowohl die Bezeichnung 
„senatus" als auch die Aufgabe der Beratung des Bischofs nach allgemeinem Recht 
dem DK zusteht. Die Abgrenzungsfrage ist damit gestellt. Wenn darüber hinaus im 
Bischofsdekret „Christus Dominus" Art. 27, 5 nachzulesen ist, daß der Pastoralrat 
die Aufgabe hat, alles, was die Seelsorgearbeit betrifft, zu beraten und daraus 
praktische Folgerungen zu ziehen, so wird deutlich, daß diese Zuständigkeit im Hin­
blick auf den PR einer Interpretation bedarf. Die Fragestellung könnte etwas pointiert 
wie folgt formuliert werden: 
1. Priesterrat als Nachfolger des Domkapitels? 
2. Priesterrat als Standesvertretung der Priester? 
Diesen Fragestellungen soll im folgenden nachgegangen werden. 

I. Priesterrat als Nachfolger des Domkapitels? 

Während der Konzilstext noch davon ausgeht, ,daß die DK den Bischof „in der 
Leitung der Diözese" unterstützen und „seinen (d. h. des Bischofs) Senat bilden"10, 

trägt der nach Art. 7 Abs. 2 des Priesterdekretes zu bildende PR ebenfalls 1die 
Bezeichnung „senatus". Gleichfalls wird ihm die Aufgabe zugesprochen, den Bischof 

als Senat des Bischofs: ÖAKR 24 (1973) 4-17; A. Scheuermann, Der Priesterrat: Jus et 
salus animarum, FS f. B. Panzram, hg. v. U. Mosiek I H. Zapp, Freiburg 1972, 123--137; 
H. Schmitz, Das Presbyterium der Diözese: TihZ 77 (1968) 133--152; ders., Der Bischof 
und die vielen Räte, Anmerkungen zum diözesanen Rätewesen: TihZ 79 (1970) 321-344; 
ders., Priesterrat oder Domkapitel „Senat des Bischofs in der Leitung der Diözese"? 
AkathKR 139 (1970) 125-131; ders., Reduzierung der nachkonziliaren Räte? Zur Legitimität 
einer Forderung: Jus Populi Dei II, 91-107; R. Weigand, Änderung der Kirchenverfassung 
durch das II. Vatikanische Konzil? AkathKR 135 (1966) 391--414. 

8 „Utterae Circulares ad Praesides Conferentiarum Episcopalium de Consiliis Presbyterali­
bus ... " v. 1. April 1970 (abgek. SC Cler. Litt. eire.): AAS 62 (1970) 459--465; ,,Oe consilio 
presbyterali", Acta Commissionis: Communicationes 5 (1973) 229-230; zum Vergleich sei 
verwiesen auf die Aussagen über OK „De canonicorum capitulis" 232-233 und Pastoralrat 
„De consilio pastorali" 231 der gleichen Ausgabe der Zeitschrift. Es ist dabei jedoch 
anzumerken, daß die Kommissionsberichte grundsätzlich, wie aus einem Monitum hervor­
geht, weder offiziellen noch offiziösen Charakter haben; vgl. Communicationes 3 (1971) 205. 

9 Vgl. G. May, Deutung und Mißdeutung des Konzils: AkathKR 135 (1966) 444-472. 
10 CD Art. 27, 2. 
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bei der Leitung der Diözese mıit seinen Vorschlägen Zzu unterstützen‘!!. Bei der
Harmonisierung der Konzilstexte 1st leider icht darauf geachtet worden, Bischofs-
dekret bei der ‚UIz  ung der dem Bischof zugeordneten Käte auch den
führen. ıne bestimmte Absicht 1er ohl kaum ZU vermuten Sein. Das
„Ecclesiae sanctae  44 beachtet noch das Nebeneinander vVon und PR, wie sich
au den Konzilstexten ergibt; ©5 zeigt aber eutlich an, eine Neuordnung der
Aufgaben und uständigkeiten der beratenden Gremien, „die kraft geltenden Rechtes
vorhanden S:  IV also das Domkapitel ur notwendig wird!?*. Beachtenswert ist
jedoch, dem ‚„Ecclesiae sanctae“” das Wort „senatus” Ur ım Zusammenhang
mıt dem erscheint!3. Das Rundschreiben der Kleruskongregation VO: April
1970, das sich mit dem beschäftigt, zeig jedoch die Weiterentwicklung Wenn
dieses Schreiben auch mehr der Beratung der mit der Einrichtung der PRe beschäftigten
Ortsbischöfe dienen soll, 50 zielt es5 auf eine Neuregelung künftigen Rechtsbuch
der Kirche abl4 Die Formulierung „Der Yitel und Name Senat des Bischofs die
Leitung der Di  0Zese  .. steht allein dem Priesterrat zu”15 ist daher sehr beachtenswert.
Das soll demnach zunächst die “ geltenden Recht zukommende Bezeichnung
‚senatus“ verlieren. Dieser Name wird künftighin NUur dem zugesprochen. Es geht
sicherlich B-  n IU un einen „‚Wortwechsel” zwischen und Vielmehr wird

gleichen Dokument 1 Hinblick auf das gesagl, daß „diese Institutionen ihre
Aufgaben und Zuständigkeit lange behalten sollen, bis ihre Stellung Neu

geregelt wird‘’/16. Damiuit ist al  £ mıit der künftigen Aufgabenstellung der
PRe auch eine Neuregelung für die beabsichtigt un! Z.U erwarten 1st

he Vorarbeiten der Kommission die eform des CIC erhellen die rage nach
der künftigen Funktion der in Abgrenzung umm PR, die ın dem obengenannten
Rundschreiben angedeutet ist, vollends. icht wenige Aufgaben, S50 men der Bericht-
erstatter der zuständigen Kommission Onklin), die VOImN geltenden Recht dem
zugewiesen SIN  d, werden künftighin oder einem Ratsgremium!”’, das c  15

Mitgliedern des PRs gebildet wird, übernommen werden!8. Das soll sSe1InNne
wichtigste Aufgabe den feierlichen liturgischen Funktionen („functiones liturgicas
sollemniores”) der Kathedralkirche sehen!?. Damit läßt sich eine sicher zunächst
als vergröbernd erscheinende Ableitung finden das WIT: zuständig für den
liturgischen Vollzug des Kathedralgottesdienstes; der übernimmt die rechtlichen
Funktionen, die bisher das ausübte!
Eine solche Entwicklung verdeutlicht die Berechtigung der eiıngangs gestellten rage
„Priesterrat als Nachfolger des Domkapitels?”. Gegenüber solchen Neuregelungen
dürfen aber einige kritische Überlegungen angemeldet werden. Der Begrenzung der
Aufgaben des DKs auf Treın Hturgische Funktionen WITF': Inarnı vielerlei UÜber-
egungen heraus icht ohne weıteres zustimmen können und wollen. Sowohl! allgemein
kirchenrechtliche als auch staatskirchenrechtliche Gründe sprechen dagegen

Das geltende kirchliche Recht cieht die noch eine Reihe v sogenannten
Zustimmungsrechten V. allem vermögens- und prozeßrechtlichen Fragen VOT

(so CC, 204 Z, 1532 s} 2, 1533, , 1653 '} Diese echte des Kapitels
binden den Diözesanbischof In der eise, daß 1n den B  > Gesetz umschriebenen

11 Art. 7, ıs ES I  s2 13 EG I 15
14 Cler. CIrC. Conclusiones IH, Cler. CIIC. Nr. 10,
16 ler. Litt. CIIc. Nr. 10, 23 entsprechend D  Z S  S  $ 2.

Dieses Katsgremlum, den Vorarbeiten der Reformkommission die Bezeichnung
„Collegium consultorum” tragt, ist dazu bestimmt, eilbedürftige Entscheidungen des
Bischofs vorzubereiten. Darüber hinaus kommt jedoch eine eihe von Sonderaufgaben
ZU, o die Wahl des „Administrator dioecesanus” bei Vakanz des Bischöflichen Stuhles;
vgl Communicationes (1973) 230, 234,
Communicationes (1973) 232, Communicationes 5 (1973) 232
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bei der Leitung der Diözese mit seinen Vorschlägen zu unterstützen11• Bei der 
Harmonisierung der Konzilstexte ist leider nicht darauf geachtet worden, im Bischofs­
dekret bei der Aufzählung der dem Bischof zugeordneten Räte auch den PR anzu­
führen. Eine bestimmte Absicht wird hier wohl kaum zu vermuten sein. Das MP 
„Ecclesiae sanctae" beachtet noch das Nebeneinander von OK und PR, wie es sich 
aus den Konzilstexten ergibt; es zeigt aber deutlich an, daß eine Neuordnung der 
Aufgaben und Zuständigkeiten der beratenden Gremien, ,,die kraft geltenden Rechtes 
vorhanden sind, also das Domkapitel ... ", notwendig wird12• Beachtenswert ist 
jedoch, daß in dem MP „Ecclesiae sanctae" das Wort „senatus" nur im Zusammenhang 
mit dem PR erscheint13• Das Rundschreiben der Kleruskongregation vom 11. April 
1970, das sich mit dem PR beschäftigt, zeigt jedoch die Weiterentwicklung an. Wenn 
dieses Schreiben auch mehr der Beratung der mit der Einrichtung der PRe beschäftigten 
Ortsbischöfe dienen soll, so zielt es auf eine Neuregelung im künftigen Rechtsbuch 
der Kirche ab14• Die Formulierung „Der Titel und Name Senat des Bischofs für die 
Leitung der Diözese steht allein dem Priesterrat zu"15 ist daher sehr beachtenswert. 
Das OK soll demnach zunächst die ihm vom geltenden Recht zukommende Bezeichnung 
„senatus" verlieren. Dieser Name wird künftighin nur dem PR zugesprochen. Es geht 
sicherlich nicht nur um einen „Wortwechsel" zwischen OK und PR. Vielmehr wird 
im gleichen Dokument im Hinblick auf das OK gesagt, daß „diese Institutionen ihre 
Aufgaben und Zuständigkeit so lange behalten sollen, bis ihre Stellung neu 
geregelt wird"16• Damit ist ausgesagt, daß mit der künftigen Aufgabenstellung der 
PRe auch eine Neuregelung für die OK beabsichtigt und zu erwarten ist. 

Die Vorarbeiten der Kommission für die Reform des CIC erhellen die Frage nach 
der künftigen Funktion der OK in Abgrenzung zum PR, die in dem obengenannten 
Rundschreiben angedeutet ist, vollends. Nicht wenige Aufgaben, so meint der Bericht­
erstatter der zuständigen Kommission (W. Onklin), die vom geltenden Recht dem OK 
zugewiesen sind, werden künftighin vom PR oder einem Ratsgremium17, das aus 
Mitgliedern .des PRs 1gebildet wird, übernommen werden18• Das DK soll seine 
wichtigste Aufgabe in den feierlichen liturgischen Funktionen (,,functiones liturgicas 
sollemniores") in der Kathedralkirche sehen19• Damit läßt sich eine sicher zunächst 
als vergröbernd erscheinende Ableitung finden: das OK wird zuständig für den 
liturgischen Vollzug des Kathedralgottesdienstes; der PR übernimmt die rechtlichen 
Funktionen, die bisher das OK ausübte! 
Eine solche Entwicklung verdeutlicht die Berechtigung der eingangs gestellten Frage 
„Priesterrat als Nachfolger des Domkapitels?". Gegenüber solchen Neuregelungen 
dürfen aber einige kritische Oberlegungen angemeldet werden. Der Begrenzung der 
Aufgaben des DKs auf rein liturgische Funktionen wird man aus vielerlei Ober­
legungen heraus nicht ohne weiteres zustimmen können und wollen. Sowohl allgemein 
kirchenrechtliche als auch staatskirchenrechtliche Gründe sprechen dagegen. 

1. Das geltende kirchliche Recht sieht für die OK noch eine Reihe von sogenannten 
Zustimmungsrechten vor allem in vermögens- und prozeßrechtlichen Fragen vor 
(so dn cc. 394 ,§ 2, 1532 § 2, 1533, 1538;1 1653 § 1). Diese Rechte des Kapitels 
binden den Diözesanbischof in der Weise, daß er in den vom Gesetz umschriebenen 

11 PO Art. 7, 1. 12 ES I 17 § 2. 13 ES I 15 § 1. 
H SC Cler. Litt. eire. Conclusiones III, 2. 15 SC Cler. Litt. eire. Nr. 10, 1. 
18 SC Cler. Litt. eire. Nr. 10, 2; entsprechend MP ES I 17 § 2. 
17 Dieses Ratsgremium, das in den Vorarbeiten der Reformkommission die Bezeichnung 

„Collegium eonsultorum" trägt, ist dazu bestimmt, eilbedürftige Entscheidungen des 
Bischofs vorzubereiten. Darüber hinaus kommt ihm jedoch eine Reihe von Sonderaufgaben 
zu, z. B. die Wahl des „Administrator dioeeesanus" bei Vakanz des Bischöflichen Stuhles; 
vgl. Communieationes 5 (1973) 230, 234. 

18 Communieationes 5 (1973) 232. 111 Conununicationes 5 (1973) 232. 
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Fällen rechtsunwirksam handelt WE er die Zustimmung des Kapitels icht eingeholt
hat*9 D  Hese Rechte des Kapitels en zweifelsohne ihre Geschichte, collten aber
deshalb nicht ohne Not beseitigt werden In der Vergangenheit konnten als 1e€

SCW1ISSE Korrektur Vorgehen des Ördinarius Vermögensangelegenheiten
verstanden werden Fine solche Korrektur scheint jedoch dem die Gtelle des
DKs +retenden nicht eingera ZUu werden Bisher S1M. lediglich S  annte
Anhörungsrechte des feststellbar, die nach C 105 besagen, der Ortsbischof

rechtswirksamen Handeln gehalten 1ST das Votum des PRs einzuholen?! Dieses
Votum bedeutet jedo nicht Zustimmung Die Arbeiten der Kommission £für die
efIorm des CIC lassen erkennen, da@ das Recht des PRs, auch S  S Konzil
gewünscht worden 1ST als in Beratungsrecht (votum consultativum®?) verstanden
werden soll Die Reformkommission schließt sich damit konsequent die bis-
herigen römischen Verlautbarungen ber die des PRs an“®°
Die Ergänzungsvorlage der Sachkommission IH (Verantwortung des Gottes-
volkes für die Sendung der Kirche) die der GGemeinsamen Synode der Diözesen der
BRD vorliegt** hat allerdings erst nach eıiner Erklärung der Deutschen Bischofs-
konferenzen gegenüber der ersten Vorlage*5 sich auch INı dem P] beschäftigt
und dabei die Verabschiedung Votums den Stuhl vorgeschlagen In
diesem Votum wird der Wunsch formuliert „Der Bischof soll n folgenden Fällen

Gtelle des Domkapitels den Priesterrat hören . Die Votum gen  n
Fälle sind solche, bei denen nach geltendem Recht das eın Anhörungsrecht
besitzt?7, der Bischof handelt IX solchen Fällen rechtsunwirksam, we das
vorher icht angehört wurde (vgl C. 105) Das dem bisher zustehende Zustim-
mungsrecht ndet auch 1n dieser Vorlage eıne Erwähnung 1es 1St allerdings
folgerichtig, WE der Sinne der römischen Verlautbarungen als Beratungs-

angesprochen wird Demnach iSt LIUT festzustellen, alle Überlegungen,
die sich r  m dem befassen, Vo der Ablösung der Beratungsrechte des ZU-

gunsten des PRs ausgehen, darüber hinaus auch der Titel „SeNatus auf den
E  S übergehen coll Die Zustimmungsrechte jedoch die nach geltendem

Recht das besitzt werden icht anl den weitergegeben, da z 1LUX eın

Beratungsgremium ı Dieses -} allgemeinen Recht bisher verankerte Zustimmungs-
recht Q Diözesangremiums,wäre damit ersatzlos aufgegeben
Wenn dem Anschein nach das durch den abgelöst werden coll ( mul doch
noch auf EINIESE andere Fragen, die 111 diesem Zusammenhangz S befriedigende
Ösung erwarten, hingewiesen werden Das 1St Recht auf Dauer an  '
legte Einrichtung, die Zugehörigkeit E Kapitel 15t der Regel unbefristet
Dagegen wird gelegentlich angemerkt daß hierdurch auf Dauer 21Ne Unbeweglichkeit
des Gremiums und E Überalterung Se1NeTt Mitglieder die Erfüllung der vielfältigen
Aufgaben erschweren Bei efiorm des geltenden Rechtes S 1er jedoch
leicht Abhilfe zu schaffen, etwa durch Festlegung Altersgrenze der ähnlicher

20 Vel dazu Ph Hofmeister, Bischof und pite. nach altem und Recht,
Abtei Neresheim 1931,

21 Nach ES Jan Abs. Z eoöllen die Bischöfe bis zu einer Retorm des Pfründewesens „nach
Anhörung ihrer Priesterräte‘  &s dafür SOTgeN, laß eine gleichmäßige Verteilung der er
erfolgt; nach H kann der Diözesanbischof „nach Anhörung des Priesterrates”
Pfarreien errichten, aufheben oder IMn irgendeiner Weise verändern; vgl auch das
Anhörungsrecht nach 5  J 2, das der usdrücklich dem SA  o teilt
Communicationes 5 (1973) 230

> ESI  s3
Synode Amtliche Mitteilungen der Gemeinsamen Synode der B  u der Z 7/1973/
13—18
Synode 2/1972/46 Synode ”7/1973/14

B 358, 1234 S 1, 1303 S 4, 1574 5 Z
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Fällen rechtsunwirksam handelt, wenn er die Zustimmung .des Kapitels nicht eingeholt 
hat20• Diese Rechte des Kapitels haben zweifelsohne ihre Geschichte, sie sollten aber 
deshalb nicht ohne Not beseitigt werden. In der Vergangenheit konnten sie als eine 
gewisse Korrektur zu einem Vorgehen ,des Ordinarius in Vermögensangelegenheiten 
verstanden werden. Eine solche Korrektur scheint jedoch dem an die Stelle des 
DKs tretenden PR nicht eingeräumt zu werden. Bisher sind lediglich sogenannte 
Anhörungsrechte des PRs feststellbar, die nach c. 105 besagen, daß der Ortsbischof 
zum rechtswirksamen Handeln gehalten ist, das Votum des PRs einzuholen21• Dieses 
Votum bedeutet jedoch nicht Zustimmung. Die Arbeiten der Kommission für die 
Reform des CIC lassen erkennen, daß das Recht des PRs, ·so wie es auch vom Konzil 
gewünscht worden ist, als ein Beratungsrecht (votum consultativum22) verstanden 
werden soll. Die Reformkommission schließt sich damit ganz konsequent an die bis­
herigen römischen Verlautbarungen über die Rechte des PRs an23• 

Die Ergänzungsvorlage der Sachkommission VIII (Verantwortung des ganzen Gottes­
volkes für die Sendung der Kirche), die der Gemeinsamen Synode der Diözesen der 
BRD vorliegt24, hat - allerdings erst nach einer Erklärung der Deutschen Bischofs­
konferenzen gegenüber der ersten Vorlage25 - sich auch mit dem PR beschäftigt 
und dabei die Verabschiedung eines Votums an den HI. Stuhl vorgeschlagen. In 
diesem Votum wird der Wunsch formuliert: ,,Der Bischof soll in folgenden Fällen 
an Stelle des Domkapitels den Priesterrat hören ... 1126• Die im Votum genannten 
Fälle sind solche, bei denen nach geltendem Recht das OK ein Anhörungsrecht 
besitzt27, d. h. der Bischof handelt in solchen Fällen rechtsunwirksam, wenn das DK 
vorher nicht angehört wurde (vgl. c. 105). Das dem OK bisher zustehende Zustim­
mungsrecht .findet auch in dieser Vorlage kein-e Erwähnung. Dies ist allerdings ganz 
folgerichtig, wenn der PR im Sinne der römischen Verlautbarungen als Beratungs­
gremium angesprochen wird. Demnach ist nur festzustellen, daß alle Oberlegungen, 
die sich mit dem PR befassen, von der Ablösung der Beratungsrechte des DKs zu­
gunsten des PRs ausgehen, daß darüber hinaus auch der Titel „senatus" auf den 
PR vom OK übergehen soll. Die Zustimmungsrechte jedoch, die nach geltendem 
Recht das DK besitzt, werden nicht an den PR. weitergegeben, da ~er „nur" ;,ein 
Beratungsgremium ist. Dieses im allgemeinen Recht bisher verankerte Zustimmungs­
recht eines Diözesangremiums,wäre damit ersatzlos aufgegeben. 
Wenn dem Anschein ·nach das OK durch den PR abgelöst werden soll, so muß doch 
noch auf einige andere Fragen, die in diesem Zusammenhang eine befriedigende 
Lösung erwarten, hingewiesen werden. Das DK ist eine vom Recht auf Dauer ange­
legte Einrichtung, d. h. die Zugehörigkeit zum Kapitel ist in der Regel unbefristet. 
Dagegen wird gelegentlich angemerkt, da.ß hierourch auf Dauer eine Unbeweglichkeit 
des Gremiums und eine Oberalterung seiner Mitglieder die Erfüllung der vielfältigen 
Aufgaben erschweren. Bei einer Reform des geltenden Rechtes wäre hier jedoch 
leicht Abhilfe zu schaffen, etwa durch Festlegung einer Altersgrenze oder ähnlicher 

zo Vgl. dazu z. B. Ph. Hofmeister, Bischof und Domkapitel nach altem und neuem Recht, 
Abtei Neresheim 1931, 25-33. 

21 Nach MP ES I 8 Abs. 2 sollen die Bischöfe bis zu einer Reform des Pfründewesens „nach 
Anhörung ihrer Priesterräte" dafür sorgen, daß eine gleichmäßige Verteilung der Güter 
erfolgt; nach I 21 § 3 kann der Diözesanbischof „nach Anhörung des Priesterrates" 
Pfarreien errichten, aufheben oder sie in irgendeiner Weise verändern; vgl. auch das 
Anhörungsrecht nach I 21 § 2, das der PR ausdriicklich mit dem OK teilt. 

!2 Communicationes 5 (1973) 230. 
23 ES I 15 § 3. 
u Synode. Amtliche Mitteilungen der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der BRD 7/1973/ 

13-18. 
25 Synode 2/1972/46. 28 Synode 7/1973/14. 
27 Z.B. cc. 386, 388, 1234 § 1, 1303 § 4, 1574 § 2. 
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Regelungen. Grundsätzlich garantiıert jedoch die zeitlich unbegrenzte Zugehörigkeit
auch eine gewisse Kontinuität in der Verwaltung der D  10zese.  .. Die Mitglieder des
PRs werden jedoch einer bestimmten Zeitabfolge immer wieder nNeu gewählt“?, SO

mn einer kontinuierlichen Arbeit ohl kaum die Rede sein kann?®?.
Auch die Frage, wIıe die Berufung 1ın den erfolgen soll, die ıIn den amtlichen
römischen Verlautbarungen nicht angesprochen ist, bedarf noch einer verbindlichen
Regelung“® „Es kann nicht dem Gutdünken des Bischofs überlassen bleiben, ıin
den Priesterrat berufen s  WIT  Ir schreibt Gchmitz83! mit dem Hinweis darauf,
der auch die Aufgabe hat, das Presbyterium einer Diözese zu repräsentieren“*,
Ebenfalls bedarf die Frage nach der Stellung des PRs für die eit der Erledigung
des Bischöflichen Stuhles eıner befriedigenden Lösung. Während das gerade
der eit der GSedisvakanz e1ine besondere Bedeutung gewinnt, endet die Amltszeit des
PRs beim Freiwerden des Bischofsitzes®3., Diese Regelung ist 1m Hinblick auf die
Bedeutung des PRs als Kepräsentant des 102€5.  erus kaum einsichtig machen. Alle
Anzeichen deuten jedoch darauf hin, e1ine andere Regelung angestrebt wird34.

Bei eıner beabsichtigten Abdrängung des DKs auf liturgische Funktionen
Kathedralgottesdienst mussen  as Jedo! auch staatskirchenrechtliche Überlegungen al
stellt werden. Zu verweısen ware dabei Vor allem auf den Einfuß des DKSs bei der
Besetzung eınes Bischofsitzes. In den zwischen Kirche und Staat abgeschlossenen
Konkordaten sind gelegentlich unterschiedliche, aber doch ge  e Fin-
fAlußmöglichkeiten des DKs bei der Besetzung des Bischofsitzes durch vertragliche
Regelung eingeräumt“®, Werden ese Rechte des DKs n den weitergegeben
oder kann darauf verzichtet werden?

Sowohl das MP E als auch das Schreiben der Kleruskongregation agen über die Dauer
der Mitgliedschaft nichts c Die ischöflichen Errichtungsdekrete en die zeitliche
Zugehörigkeit geregelt, sehen die Dekrete in den österreichischen Diözesen ine füntf-
jährige Amtsdauer VOFr vgl 2 B. Bis:  es Dekret ..  ber die Errichtung des PRs der
jözese Linz OAK (1968) 111 f); in den eutschen Diözesen ıst die Amtsdauer auf
drei Jahre festgelegt (vgl Z Dekret über die Errichtung des PRSs Bistum Essen:
Kirchl. Amlitsblatt das Bistum kEssen 10 [1967] 117)

7g Daß die römischen Behörden diese Problematik erkannt haben, zeig der Vorschlag, den
die Kongregation für den Klerus ın ihrem Unı  eıben LA  ber die Einri tung der
Pastoralräte gemacht hat. Dieses Rundschreiben ıst  a bisher noch cht veröffentlicht. In die-

Schreiben ird den Bischöfen empfohlen, eın „Rotationssystem“ anzuwenden, nach
dem 1U immer eın 'eil der Mitglieder des Pastoralrates sein Amt verliert und
Mitglieder zugewählt werden, laß die kontinuierliche Arbeit iın diesem remium
gesichert ıst  1 vgl ler. Litt. CITIC. V, Januar 1973 Nr. 7, 5
Vel. Communicationes 5 (1973) 229; In der Diözese Linz erhalten den Mitgliedern
des PRs 26 durch Wahl, durch Ernennung des Bischofs und 4 von mts cn eneral-
vikar, Finanzdirektor, Seelsorgeamtsleiter, Seminarregens) die Mitgliedschaft; vgl Dekret
über die Errichtung OAKR (1968) 111; istum Essen werden von den 24 gliedern

gewählt und 7 durch den Bischof rnannt; vgl Dekret über die Errichtung: irchl. Amlts-
blatt tür das istum Essen 10 (1967) 117.

31 Schmitz, Pri  terrat der Domkapitel „Senat des Bischofs in der Leitung der Diözese‘?:
(1970) 130.

Art. 7I 1; ES S
1 die h;  1er a1uch vorgesehene Sonderregelung ee  ber das Weiterbestehen interessiert

nicht
Cler. Litt. CIrC. 10, 4; Communicationes 5 (1973) 230.

Vgl dazu die Sonderregelun das Erzbistum Salzburg In dem Konkordat zwischen dem
Stuhl und der Republik sterreich V, Juni 1933 Art J Abs AAS 26 (1934)

252; Konkordat zwischen dem Stuhl und dem deutschen Reich V. Juli 1933 Art.
(bzgl der D:  10zZzesen  2 Rottenburg, alnz, Meißen) AAS (1933) 396; Konkordat zwischen
dem Stuhl und dem Freistaat Baden V, Oktober 1932 11 25 (1933) 179;
Konkordat zwischen Seiner Heiligkeit 'aps! Pius XI und dem Staate Bayern 2Q9. Maärz

Art. S  «J + (1925) 52:; Vertrag des Freistaates Preußen mit dem
V. unı 19 Art C (1929) 526
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Regelungen. Grundsätzlich garantiert jedoch die zeitlich unbegrenzte Zugehörigkeit 
auch eine gewisse Kontinuität in der Verwaltung der Diözese. Die Mitglieder des 
PRs werden jedoch in einer bestimmten Zeitabfolge immer wieder neu gewählt28, so 
daß von einer kontinuierlichen Arbeit wohl kaum die Rede sein kann29• 

Auch die Frage, wie die Berufung in den PR erfolgen soll, die in den amtlichen 
römischen Verlautbarungen nicht angesprochen ist, bedarf noch einer verbindlichen 
Regelung30• ,,Es kann nicht dem Gutdünken des Bischofs überlassen bleiben, wer in 
den Priesterrat berufen wird", schreibt H. Schmitz31 mit dem Hinweis darauf, daß 
der PR auch die Aufgabe hat, das Presbyterium einer Diözese zu repräsentieren32• 

Ebenfalls bedarf die Frage nach der Stellung des PRs für die Zeit der Erledigung 
des Bischöflichen Stuhles einer befriedigenden Lösung. Während das DK gerade in 
der Zeit der Sedisvakanz eine besondere Bedeutung gewinnt, endet die Amtszeit des 
PRs beim Freiwerden des Bischofsitzes33• Diese Regelung ist im Hinblick auf die 
Bedeutung des PRs als Repräsentant des Diözesanklerus kaum einsichtig zu machen. Alle 
Anzeichen deuten jedoch darauf hin, daß eine andere Regelung angestrebt wird34• 

2. Bei einer beabsichtigten Abdrängung des DKs auf liturgische Funktionen im 
Kathedralgottesdienst müssen jedoch auch staatskirchenrechtliche Überlegungen ange­
stellt werden. Zu verweisen wäre dabei vor allem auf den Einfluß des DKs bei der 
Besetzung eines Bischofsitzes. In den zwischen Kirche und Staat abgeschlossenen 
Konkordaten sind gelegentlich zwar unterschiedliche, aber doch maßgebliche Ein­
flußmöglichkeiten des DKs bei der Besetzung des Bischofsitzes durch vertragliche 
Regelung eingeräumt35• Werden diese Rechte des DKs an den PR weitergegeben 
oder kann .darauf verzichtet werden? 

28 Sowohl das MP ES als auch das Schreiben der Kleruskongregation sagen über die Dauer 
der Mitgliedschaft nichts aus. Die bischöflichen Errichtungsdekrete haben die zeitliche 
Zugehörigkeit geregelt, so sehen die Dekrete in den österreichischen Diözesen eine fünf­
jährige Amtsdauer vor (vgl. z. B. Bischöfliches Dekret über die Errichtung des PRs der 
Diözese Linz: OAKR 19 (1968) 111 f); in den deutschen Diözesen ist die Amtsdauer auf 
drei Jahre festgelegt (vgl. z. B. Dekret über die Errichtung des PRs im Bistum Essen: 
Kirchl. Amtsblatt für das Bistum Essen 10 [1967] 117). 

29 Daß die römischen Behörden diese Problematik erkannt haben, zeigt der Vorschlag, den 
die Kongregation für den Klerus in ihrem Rundschreiben über die Einrichtung der 
Pastoralräte gemacht hat. Dieses Rundschreiben ist bisher noch nicht veröffentlicht. In die­
sem Schreiben wird den Bischöfen empfohlen, ein „Rotationssystem" anzuwenden, nach 
dem nur immer ein Teil der Mitglieder des Pastoralrates sein Amt verliert und neue 
Mitglieder zugewählt werden, so daß die kontinuierliche Arbeit in diesem Gremium 
gesichert ist; vgl. SC Cler. Litt. eire. v. 25. Januar 1973 Nr. 7, 5. 

3n Vgl. Communicationes 5 (1973) 229; in der Diözese Linz erhalten von den 33 Mitgliedern 
des PRs 26 durch Wahl, 3 durch Ernennung des Bischofs und 4 von Amts wegen (General­
vikar, Finanzdirektor, Seelsorgeamtsleiter, Seminarregens) die Mitgliedschaft; vgl. Dekret 
über die Errichtung: OAKR 19 (1968) 111; im Bistum Essen werden von den 24 Mitgliedern 
17 gewählt und 7 durch den Bischof ernannt; vgl. Dekret über die Errichtung: Kirchl. Amts­
blatt für das Bistum Essen 10 (1967) 117. 

:u H. Schmitz, Priesterrat oder Domkapitel „Senat des Bischofs in der Leitung der Diözese"?: 
AkathKR 139 (1970) 130. 

32 PO Art. 7, 1; ES I 15 § 1. 
33 ES I 15 § 4; die hier auch vorgesehene Sonderregelung über das Weiterbestehen interessiert 

nicht. 
34 SC Cler. Litt. eire. 10, 4; Communicationes 5 (1973) 230. 
35 Vgl. dazu die Sonderregelung Jür das Erzbistum Salzburg in dem Konkordat zwischen dem 

HI. Stuhl und der Republik Osterreich v. 5. Juni 1933 Art. IV § 1 Abs. 3: AAS 26 (1934) 
252; Konkordat zwischen dem HI. Stuhl und dem deutschen Reich v. 20. Juli 1933 Art. 14 
(bzgl. der Diözesen Rottenburg, Mainz, Meißen) : AAS 25 (1933) 396; Konkordat zwischen 
dem HI. Stuhl und dem Freistaat Baden v. 12. Oktober 1932 Art. III: AAS 2S (1933) 179; 
Konkordat zwischen Seiner Heiligkeit Papst Pius XI. und dem Staate Bayern v. 29. März 
1924 Art. 14 § 1: AAS 17 (1925) 52; Vertrag des Freistaates Preußen mit dem HI. Stuhl 
v. 14. Juni 1929 Art. 6: AAS 56 (1929) 526. 
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Bericht der Reformkommigssion erwähnt mögliche Rechte bei der Bestellung e1ines
Bischofs mıit dem Hinweis auf ÄArt Abs 2 des Dekretes „Christus Dominus“” :
demnach collen Nominations-, Präsentations- und Designationsrechte staatlichen
Autoritäten icht mehr eingeräumt wenden®®. Bestehende Rechte eser Art werden
damit selbstverständlich nicht aufgehoben. Die Konzilsväter hatten lediglich die staat-
lichen Obrigkeiten gebeten, auf die Konkordaten eingeräumten Rechte Zu Velr-
zichten. gilt der Grundsatz, wohlerworbene unangetastet bleiben mussen
(vgl C, Über bestehende Wahlrechte kirchlicher Organe, 2 e1Nes Ks, werden

dieser eine weıteren Aussagen gemacht. Das 'ahlrecht des DKs WI:
bemerkenswerterweise einem anderen Zusammenhang vorausgesetzi, n.
bei der eines „Administrator dioecesanus”, der für die eit der Cedisvakanz
bestellt wird Ec heilßt dort, daß in Diözesen, denen das ein oder
Vorschlagsrecht die Neubesetzung besitzt, das Kapitel und eın Ratskollegium,
das a Mitgliedern des PRs gebildet ist, gemeinsam die Wahl des Administrators
vornehmen sollen3?. Dieser Administrator hat Rechte und Pflichten des geltenden
Recht als „Kapitularvikar” bezeichneten Jurisdiktionsträgers. Es 15t dabei anzumerken,
daß nach geltendem Recht die Wahl des Kapitularvikars ausschließlich Vom VOT-
zunehmen 1st (c 435 1)
Es ergibt sich 1er die Frage, ob diese Regelung, die bei der des Admiinistrators
für die des Bischofsitzes getroffen werden soll, auch Folgerungen FÜr eın
bestehendes Bischofswahlrecht zuläßt Wenn die Reformkommission den Vorschlag
macht, ın Ausnahmefällen und Ratskollegium Ze  am den Administrator
wählen, (} wird damit keine zwischen Gtaat und Kirche österreichischen und
deutschen Bereich getroffene Regelung berührt Wenn jedoch dieses gemeinsam A US-

geübte Wahlrecht aAuch auf die Besetzung des Bischofsitzes ausgedehnt &.  rde, ständen
staatskirchenrechtliche Abmachungen in rage. Deshalb ist  ® anzunehmen, eine
künftige Entwicklung die des DKs auf Wahl des Bischofs da, A  J  JC  O  } diese
Rechte bestehen, unangetastet läßt Es gilt der Grundsatz, A  laß Verträge halten
sind. Es stünde jedoch chts Wege, venn dort, WCcC  O das das echt auf die
Bischofswahl besitzt, dem bei der Bestellung des Administrators tätig gewordenen
Ratskollegium eın Beratungsrecht eingeraumt wird solches Beratungsrecht würde
1n keiner We  155e die echte des DKs mindern.
Denkbar ‚n jedo: auch, der Apostolische wiederum mit dem Staat
ın das Gespräch eintfrıitt und dabei eiıne mögliche Ablösung der des DKs ZU-

gunsten des einer Regelung zuführt. Die schon zıtierte Synodenvorlage iber
„Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche“ (Ergänzungs-
vorlage) hat festgestellt, 5 Aufgabe des PRs sel, bei der Bestellung des Bischofs
und der Weihbischöfe Rahmen des geltenden Rechtes mitzuwirken838. Dabei bleibt
selbstverständlich offen, ob diese Mitwirkung Sinne eines Wahlrechtes, das bisher
vV«c wahrgenommen worden ist, oder Beratungsrechtes umschreiben
ValTe

Abschließend sollte LU noch e1inm.: gesagt werden, dann, wenn der PR das
Da ablösen sollte, die den Verträgen mıit dem Gtaat vorgesehenen Einflußmöglich-
keiten des Kapitels auf die Besetzung des Bischofsitzes beachtet werden müssen,
gegebenenfalls mit dem Gtaat iber die Übertragung dieser Rechte auf den PR Neu
AI verhandeln ware. die auı l|  e  hre wohlerworbenen Rechte verzichten werden,
ist dabei eine andere Frage

Communicationes 5 (1973) 7 Communicationes 5 (1973) 234.
Synode 773714 2.f; erdings ese Mitwirkung auch den Diözesan-

pastoralrat gefordert: Synode 7/73/14
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Der Bericht der Reformkommission erwähnt mögliche Rechte bei der Bestellung eines 
Bischofs mit dem Hinweis auf Art. 20 Abs. 2 des Dekretes „Christus Dominus"; 
demnach sollen Nominations-, Präsentations- und Designationsrechte staatlichen 
Autoritäten nicht mehr eingeräumt wenden36• Bestehende Rechte dieser Art werden 
damit selbstverständlich nicht aufgehoben. Die Konzilsväter hatten lediglich die staat­
lichen Obrigkeiten gebeten, auf die in Konkordaten eingeräumten Rechte zu ver­
zichten. Es gilt der Grundsatz, daß wohlerworbene Rechte unangetastet bleiben müssen 
(vgl. c. 4). Ober bestehende Wahlrechte ~rchlicher Organe, z. B. eines DKs, werden 
an dieser Stelle keine weiteren Aussagen gemacht. Das Wahlrecht des DKs wird 
bemerkenswerterweise in einem ganz anderen Zusammenhang vorausgesetzt, nämlich 
bei der Wahl eines „Administrator dioecesanus", der für die Zeit der Sedisvakanz 
bestellt wird. Es heißt dort, daß in Diözesen, in denen das DK ein Wahl- oder 
Vorschlagsrecht für die Neubesetzung besitzt, das Kapitel und ein Ratskollegium, 
das aus Mitgliedern des PRs gebildet ist, gemeinsam die Wahl des Administrators 
vornehmen sollen37• Dieser Administrator hat Rechte und Pflichten des im geltenden 
Recht als „Kapitularvikar" bezeichneten Jurisdiktionsträgers. Es ist dabei anzumerken, 
daß nach geltendem Recht die Wahl des Kapitularvikars ausschließlich vom DK vor­
zunehmen ist (c. 432 § 1). 

Es ergibt sich hier die Frage, ob diese Regelung, die bei der Wahl des Administrators 
für die Vakanz des Bischofsitzes getroffen werden soll, auch Folgerungen für ein 
bestehendes Bischofswahlrecht zuläßt. Wenn die Reformkommission den Vorschlag 
madtt, daß in Ausnahmefällen DK und Ratskollegium gemeinsam ,den Administrator 
wählen, so wird damit keine zwischen Staat und Kirche iiin österreichischen und 
deutschen Bereich getroffene Regelung berührt. Wenn jedoch dieses gemeinsam aus­
geübte Wahlrecht auch auf die Besetzung des Bischofsitzes ausgedehnt würde, ständen 
staatskirchenrechtliche Abmachungen in Frage. Deshalb ist anzunehmen, daß eine 
künftige Entwicklung die Rechte des DKs auf Wahl des Bischofs 1da, wo diese 
Rechte bestehen, unangetastet läßt. Es gilt der Grundsatz, daß Verträge zu halten 
sind. Es stünde jedoch nichts im Wege, wenn dort, wo das DK das Recht auf die 
Bischofswahl besitzt, dem bei .der Bestellung des Administrators tätig gewordenen 
Ratskollegium ein Beratungsrecht eingeräumt wird. Ein solches Beratungsrecht würde 
in keiner Weise die Rechte des DKs mindern. 

Denkbar wäre jedoch auch, daß der Apostolisdte Stuhl wiederum mit dem Staat 
in das Gespräch eintritt und dabei eine mögliche Ablösung der Rechte des DKs zu­
gunsten des PRs einer Regelung zuführt. Die schon zitierte Synodenvorlage über 
,, Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche" (Ergänzungs­
vorlage) hat festgestellt, daß es Aufgabe des PRs sei, bei der Bestellung des Bischofs 
und der Weihbischöfe im Rahmen des geltenden Rechtes mitzuwirken38• Dabei bleibt 
selbstverständlich offen, ob diese Mitwirkung im Sinne eines Wahlrechtes, das bisher 
vom DK wahrgenommen worden ist, oder eines Beratungsrechtes zu umschreiben 
wäre. 

Abschließend sollte nur noch einmal gesagt werden, daß dann, wenn der PR das 
DK ablösen sollte, die in ·den Verträgen mit .dem Staat vorgesehenen Einflußmöglich­
keiten des Kapitels auf die Besetzung des Bischofsitzes beachtet werden müssen, 
gegebenenfalls mit dem Staat über die Obertragung dieser Rechte auf den PR neu 
zu verhandeln wäre. Ob die DK auf ihre wohlerworbenen Rechte verzichten werden, 
ist dabei eine andere Frage. 

so Communicationes 5 (1973) 218. 37 Communicationes 5 (1973) 234. 
ss Vgl. Synode 7/73/14 3. 2. 2. f; allerdings wird diese Mitwirkung auch für den Diözesan­

pastoralrat gefordert: Synode 7/73/14 3. 3. 1. g. 
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Priesterrat als Standesvertretung der Priester?
Die Frage, ob der Zukunft als eine Art „Standesvertretung“ anzusehen ist,
erscheint icht unberechtigt. FEin Zitat AauUu$s einer VOT nicht allzıu langer Zeit
erschienenen Arbeit kann der Verdeutlichung dienen. Der Vertfasser hat das Problem
eiıner Abgrenzung der Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten Priester- und
Seelsorgerat klar gesehen und ommt dabei dem Ergebnis: „Wenn E ZU.:  »
nich:  er den Seelsorgerat Priestern und Laien überflüssig machen will,
eigentlich ke  ıne andere als den Priesterrat auf die Wahrnehmung der standes-
bedingten Interessen der Priester gegenüber der Hierarchie und der COffentlichkeit

beschränken““3. Damit 1st cie Forderung aufgestellt, die Aufgaben des PRs auf
die Standesvertretung der Priester inzugrenzen, dem Seelsorge- und Pastoralrat
jedoch die eigentlich seelsorglichen Aufgaben zZuzuwelsen. Wenn anderen Ver-
öffentlichungen die 1er vorgeschlagene Lösung auch icht SU eindeutig ausgesprochen
wird, SO laäßt sich eicht feststellen, aus dem ebeneinander Von und Geel-
sorgerat eine größere Ratlosigkeit entstanden ist, als dies bei der Neuumschreibung
und Abgrenzung der Rechte von und geschehen konnte

einem Autsatz au dem Jahre 1967, der sich unter anderem mıit den Aufgaben
des PRs beschäftigt, Sa der Bischof von Münster: „Der Priesterrat wird ber das
priesterliche Selbstverständnis der Nachkonzilszeit beraten mussen:  . über die
Spiritualität des Priesters, über seine Lebensordnung, über die aszetische, theologische
und pastorale Weiterbildung, über Priestergemeinschaften und vita COMMUNIS, ber
das Generationenproblem, U  &.  ber die Seelsorge Priester, über Fehlhaltungen des
priesterlichen Lebens, über das Verhältnis den Mitbrüdern, ZU1 Bischof zu
den Laien. Auch WIT: sich Gedanken machen müssen über die Förderung der
Priesterberufe, ber die Erziehung, Bildung und Ausbildung der Theologen. Zu
seinem Aufgabengebiet gehören ferner e Fragen der dem Lebensideal des Priesters
entsprechenden Wohnung und Wohnungsausstattung, der Haushaltsführung, der
sozialen Verantwortung den Haushälterinnen gegenüber usw.//40 der den
Verlautbarungen der einzelnen Bistümer mit der Wahrnehmung standesbedingter
Aufgaben betraut WI  rd, läßt sich beispielhaft nachweisen. Dabei ist anzumerken,

ese Anweisungen, soweit S1@e Bereich der utschen Bischofskonferenz
erlassen wurden, auf e1ne Empfehlung der Bischofskonferenz zurückgehen.

Dekret e.  ber Errichtung des PRs Erzbistum Freiburg heißt „Der Priesterrat
hat die Aufgabe, den bischof in den eigentlichen Priesterfragen beraten, dazu
gehören die Anliegen des Priesterdienstes, des Priesterlebens und der Priestergemein-
chaften; die Fragen der Priesterausbildung, der Priesterweiterbildung und des Priester-
nachwuchses; die Fragen der seelsorglichen anung; die Mitarbeit bei der Vor-
bereitung der Diözesansynode und der Durchführung ihrer Beschlüss:  e  d  441 Der Bischof

Fssen erklärt, der r }  PR dem Bischof hilfreich seın sollte AAn bezug auf das
priesterliche ebe.  n ,  H AA bezug auf den priesterlichen Dienst”, ‚An bezug auf die
Wohn- und Lebensverhältnisse der Priester“/4®. Das Für die Aufgabenumschreibung
des PKc für die deutschen Diözesen Gesagte ließe sich Ffür die österreichischen D  10zesen  ..

Inhoffen, Der Bischof und sein Helferkreis nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil,
Hildesheim 1971, 152; Inhoffen verweists ZuUu Unrecht auf 5_‘1!"1 'ca| von

Weigand, der den PR die Zukunft als „e1In allgemeineres, größeres Beratungs-
emium Seelsorgsaufgaben ansieht: vgl Weigand, Anderung der Kirchenverfas-

SUN| durch das Il Vatikanische Konzil“” AkathKR 135 (1966) 414, 7Ä.
U Höffner, Zur eologie des Seelsorgerates und des jesterrates Unsere Seelsorge

(1967)
Errichtung des PNRS 1 Erzbistum Freiburg: Erzdiözese Freiburg 1967,
Wort des Bischofs vVo  -} ssen ı a D des Priester- und Seelsorgerates:
Amtsblatt das Bistum Sssen (} (1967) 115
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II. Priesterrat als Standesvertretung der Priester? 

Die Frage, ob der PR in Zukunft als eine Art von „Standesvertretung" anzusehen ist, 
erscheint nicht ganz unberechtigt. Ein Zitat aus einer vor nicht allzu langer Zeit 
erschienenen Arbeit kann der Verdeutlichung dienen. Der Verfasser hat das Problem 
einer Abgrenzung der Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten von Priester- und 
Seelsorgerat klar gesehen und kommt dabei zu dem Ergebnis: ,,Wenn man nun 
nkht den Seelsorgerat aus Priestern und Laien überflüssig machen will, so bleibt 
eigentlich keine andere Wahl, als den Priesterrat auf die Wahrnehmung der standes­
bedingten Interessen der Priester gegenüber der Hierarchie und der Öffentlichkeit 
zu beschränken"39• Damit ist die Forderung aufgestellt, die Aufgaben des PRs auf 
die Standesvertretung der Priester einzugrenzen, dem Seelsorge- und Pastoralrat 
jedoch die eigentlich seelsorglichen Aufgaben zuzuweisen. Wenn in anderen Ver­
öffentlichungen ,die hier vorgeschlagene Lösung auch nicht so eindeutig ausgesprochen 
wird, so läßt sich leicht feststellen, daß aus dem Nebeneinander von PR und Seel­
sorgerat eine größere Ratlosigkeit entstanden ist, als dies bei der Neuumschreibung 
und Abgrenzung der Rechte von DK und PR geschehen konnte. 
In einem Aufsatz aus dem Jahre 1967, der sich unter anderem mit den Aufgaben 
des PRs beschäftigt, sagt der Bischof von Münster: ,,Der Priesterrat wird über das 
priesterliche Selbstverständnis in der Nachkonzilszeit beraten müssen: über die 
Spiritualität des Priesters, über seine Lebensordnung, über die aszetische, theologische 
und pastorale Weiterbildung, über Priestergemeinschaften und vita communis, über 
das Generationenproblem, über die Seelsorge am Priester, über Fehlhaltungen des 
priesterlichen Lebens, über das Verhältnis zu den Mitbrüdern, zum Bischof und zu 
den Laien. Auch wird er sich Gedanken machen müssen über die Förderung der 
Priesterberufe, über die Erziehung, Bildung und Ausbildung der Theologen. Zu 
seinem Aufgabengebiet gehören ferner die Fragen der dem Lebensideal des Priesters 
entsprechenden Wohnung und Wohnungsausstattung, der Haushaltsführung, der 
sozialen Verantwortung den Haushälterinnen gegenüber usw.''40• Daß der PR in den 
Verlautbarungen der einzelnen Bistümer mit der Wahrnehmung standesbedingter 
Aufgaben betraut wird, läßt sich beispielhaft nachweisen. Dabei ist anzumerken, 
daß diese Anweisungen, soweit sie im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 
erlassen wurden, auf eine Empfehlung der Bischofskonferenz zurückgehen. 
Im Dekret über die Errichtung des PRs im Erzbistum Freiburg heißt es: ,,Der Priesterrat 
hat die Aufgabe, den Erzbischof in den eigentlichen Priesterfragen zu beraten, dazu 
gehören die Anliegen des Priesterdienstes, des Priesterlebens und der Priestergemein­
schaften; die Fragen der Priesterausbildung, der Priesterweiterbildung und des Priester­
nachwuchses; die Fragen der seelsorglic:hen Planung; die Mitarbeit bei der Vor­
bereitung der Diözesansynode und der Durc:hführung ihrer Beschlüsse"41• Der Bischof 
von Essen erklärt, daß der PR dem Bischof hilfreich sein sollte „in bezug auf das 
priesterliche Leben", ,,in bezug auf den priesterlichen Dienst", ,,in bezug auf die 
Wohn- und Lebensverhältnisse der Priester"42• Das für die Aufgabenumschreibung 
des PRs für die deutschen Diözesen Gesagte ließe sich für die österreichisc:hen Diözesen 

39 P. Inhoffen, Der Bischof und sein Helferkreis nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, 
Hildesheim 1971, 152; Inhoffen verweist allerdings zu Unrecht auf einen Aufsatz von 
R. Weigand, der den PR für die Zukunft als „ein allgemeineres, größeres Beratungs­
gremium für Seelsorgsaufgaben11 ansieht; vgl. R. Weigand, Änderung der Kirchenverfas­
sung durdt das II. Vatikanische Konzil11

: AkathKR 135 (1966) 414, Anm. 74. 
co ]. Höffner, Zur Theologie des Seelsorgerates und des Priesterrates: Unsere Seelsorge 17 

(1967) 3. 
c1 Errichtung des PRs im Erzbistum Freiburg: Amtsblatt für die Erzdiözese Freiburg 1967, 97. 
e2 Wort des Bisdtofs von Essen •.• zur Einführung des Priester- und Seelsorgerates: Kirc:hl. 

Amtsblatt für das Bistum Essen 10 (1967) 115 f. 
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leicht fortsetzen43. ınter diesen Umständen 1€e Vorlage der Sachkommission 111
(Formen der Mitverantwortung 1n der Kirche), cdie der Gemeinsamen Synode der
Bistümer der BRD vorgelegt wurde, dem Abschnitt, der sich mit der Mitver-
an der Diözese beschäftigt, den Diözesan-Pastoralrat anführt, den
aber gal nicht erwähnt, verwundert icht mehr weitert4.

Entsprechen diese Aussagen jedoch dem klaren Auftrag des Konzils, wonach der
sowohl das Presbyterium einer D  1Ozese  s repräsentiert als auch den Bischof 1ın der
D  10zese  .. beraten soll? Diese rage erscheint allzıu berechtigt. Weiterhin wird cchwer
sein, die Aufgaben- und Zuständigkeitsumschreibung des PRs, wiıe 561e sich au den
angeführten Zitaten ergibt, mıiftf dem Inhalt des Römischen Rundschreibens über die
PRe Übereinstimmung ZUuU bringen In Nr $& dieses Rundschreibens heißt
„Deshalb behandelt PR) ragen V«C größerem ewicht bezug auf die
Heiligung der Gläubigen, auf ie Lehre, die ihnen vorgetragen werden soll, auf die
Leitung der D:  10ZeSse  &.. 'F und weıter „ESs können alsOo alle rechtens VOrTr gebrachten
Fragen von behandelt werden acht solche, die das Leben der Priester
betreffen und z1\  W  Jar kraft des priesterlichen jenstes, den SeiINe Mitglieder für die
leirchliche Gemeinschaft übernommen haben““45. Der Bericht der Kommission für die
eiform des kirchlichen umschreibt die Aufgabe des PRs mit Verweis auf das
C ' G 15%0 Dort WIFT. ausdrücklich gesagt „In ihm (d PR) soll der Bischof
eıne Priester ..  Ören, S1e Rat fragen und muıt ihnen besprechen, wWas die
eeisorge erfordert und dem Wohl des Bistums dient,“ Hieraus ist eindeutig
zZzu chließen, dem nicht IT Standesaufgaben zugewilesen werden. Im gleichen
Bericht der Reformkommission wird bezüglich des Pastoralrates gesagt, daß RTr sich
ausschließlich mit seelsorglichen Aktionen beschäftigen sol147. Ohne diesen sehr
knappen Andeutungen des Berichtes kurzschlüssige Folgerungen ziehen zu wollen,
ließe sich jedoch die Meinung vertrefen, La dem m eINe weiıt größere Zuständigkeit
1n Seelsorgefragen zugewiesen werden coll als dem Pastoralrat. Aber auch nach
diesem Rundschreiben dürfte e5 nicht leicht sein, die Aufgabenbereiche VO  3 und
Pastoralrat eindeutig abzugrenzen. Wie collen die Aufgaben des Pastoralrates 1
Hinblick auf „seelsorgliche Aktionen“ von den seelsorglichen Aufgaben des PRs
getrennt werden?
E  1Ne Verkürzung der V Konzil dem zugewlesenen Aufgaben auf eine Standes-
vertire  g erscheint jedoch sowohl rechtlich als auch theologisch nicht vertretbar.

das Presbyterium e1iner a  D:  10Z2€e5Se, das seine Vertretung („Presbyterium
repraesentantium” erfährt, VO den era  gen der eigentlichen GCeel-
sorgeaufgaben ausgeschlossen ist, dürfte rnicht NUur dem Wortlaut des Konzilstextes
widersprechen E  ine solche Entwicklung könnte auch ZUu einem Mißverständnis der
priesterlichen Aufgaben führen Es ist icht zZzu verkennen, die schon Jange VOTLr
dem I1 Vatikanum wiederentdeckte Verantwortlichkeit aller Cietauften Heilsauf-
tTag der Kirche auch den Aussagen des onzils einen erfreulichen Niederschlag
gefunden hat Die Einrichtung des Pastoralrates S des ‚„Laienrates“ hat der
Verpflichtung ZUX Mitarbeit SOWIe der Mitverantwortung Ausdruck gegeben. Dies
darf jedoch nicht dazu führen, laß AUu] das Presbyterium einem „Standesverein“
fortentwickelt wird, der sich mit „Standesaufgaben” efaß Die Gefahr, das

4S Vgl B. Statut und Wahlordnung den PR der Erzdiözese Wien AKR 23 (1972)
325 Bischöfliches Dekret über Errichtung des RS der 1özese Linz OAKR (1968)
111  7 liesem Dekret heiß;  . R5 usdrücklich „Fragen des kirchlichen Heilsdienstes (Seel-
SOTSC, Apostolat) werden dem Pastoralrat der 10Zzese  SE zugewlesen.“

o Ciler. Litt. CIrC. Nr.
Synode

Communicationes 5 (1973)
A7 Communicationes ..  5 (1973) 231.
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leicht fortsetzen48• Daß unter diesen Umständen die Vorlage der Sachkommission VIII 
(Formen der Mitverantwortung in der Kirche}, die der Gemeinsamen Synode der 
Bistümer in der BRD vorgelegt wurde, in dem Abschnitt, der sich mit der Mitver­
antwortung in der Diözese beschäftigt, den Diözesan-Pastoralrat anführt, den PR 
aber gar nicht erwähnt, verwundert nicht mehr weiter". 

Entsprechen diese Aussagen jedoch ,dem klaren Auftrag des Konzils, wonach der PR 
sowohl das Presbyterium einer Diözese repräsentiert als auch •den Bischof in der 
Diözese beraten soll? Diese Frage erscheint allzu berechtigt. Weiterhin wird es schwer 
sein, die Aufgaben- und Zuständigkeitsumschreibung des PRs, wie sie sich aus den 
angeführten Zitaten ergibt, mit dem Inhalt des Römischen Rundschreibens über die 
PRe in Obereinstimmung zu bringen. In Nr. 8 dieses Rundschreibens heißt es: 
„Deshalb behandelt er ( = PR) Fragen von größerem Gewicht in bezug auf die 
Heiligung der Gläubigen, auf die Lehre, die ihnen vorgetragen werden soll, auf die 
Leitung der Diözese ... " und weiter „Es können also alle rechtens vor ihn gebrachten 
Fragen von ihm behandelt werden - nicht nur solche, die das Leben der Priester 
betreffen - und zwar kraft des priesterlichen Dienstes, .den seine Mitglieder für die 
kirchliche Gemeinschaft übernommen haben"45• Der Bericht der Kommission für die 
Reform des kirchlichen Rechts umschreibt die Aufgabe des PRs mit Verweis auf das 
MP ES I 1546• Dort wird ausdrüd<lich gesagt: ,,In ihm ( d. h . .im PR) soll der Bischof 
seine Priester anhören, sie um Rat fragen und mit ihnen besprechen, was die 
Seelsorge erfordert und dem Wohl des Bistums dient." Hieraus ist ganz eindeutig 
zu schließen, daß dem PR nicht nur Stande~ufgaben zugewiesen werden. Im gleichen 
B·ericht der Reformkommission wird bezüglich des Pastoralrates gesagt, daß ·er sich 
ausschließlich mit seelsorglichen Aktionen beschäftigen soll47• Ohne aus diesen sehr 
knappen Andeutungen des Berichtes kurzschlüssige Folgerungen ziehen zu wollen, 
ließe sich jedoch die Meinung vertreten, daß dem PR eine weit größere Zuständigkeit 
in Seelsorgefragen zugewiesen werden soll als dem Pastoralrat. Aber auch nach 
diesem Rundschreiben dürfte es nicht leicht sein, die Aufgabenbereiche von PR und 
Pastoralrat eindeutig abzugrenzen. Wie sollen die Aufgaben des Pastoralrates im 
Hinblick auf „seelsorgliche Aktionen" von den seelsorglichen Aufgaben des PRs 
getrennt werden 7 

Eine Verkürzung der vom Konzil :dem PR zugewiesenen Aufgaben auf eine Standes­
vertretung erscheint jedoch sowohl rechtlich als auch theologisch nicht vertretbar. 
Daß das Presbyterium einer Diözese, das im PR seine Vertretung (,,Presbyterium 
repraesentantium" PO Art. 7} erfährt, von den Beratungen der eigentlichen Seel­
sorgeaufgaben ausgeschlossen ist, dürfte nicht nur dem Wortlaut des Konzilstextes 
wideMprechen. Eine solche Entwicklung könnte auch zu einem Mißverständnis der 
priesterlichen Aufgaben führen. Es ist nicht zu verkennen, daß die schon lange vor 
dem II. Vatikanum wiederentdeckte Verantwortlichkeit aller Getauften am Heilsauf­
trag der Kirche auch in den Aussagen des Konzils einen erfreulichen Niederschlag 
igefunden hat. Die Einrichtung des Pastoralrates sowie des „Laienrates" hat der 
Verpflichtung zur Mitarbeit sowie der Mitverantwortung Ausdruck gegeben. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, daß nun das Presbyterium zu einem „Standesverein" 
fortentwickelt wird, der sich mit „Standesaufgaben" befaßt; Die Gefahr, daß das 

43 Vgl. z. B. Statut und Wahlordnung für den PR der Erzdiözese Wien A I 1: öAKR 23 (1972) 
325; Bischöfliches Dekret über die Errichtung des PRs der Diözese Linz I: ÖAKR 19 (1968) 
111; in diesem Dekret heißt es ausdrücklich: ,,Fragen des kirchlichen Heilsdienstes (Seel­
sorge, Apostolat) werden dem Pastoralrat der Diözese Linz zugewiesen." 

"Synode 2172127. 
"SC Cler. Litt. eire. Nr. 8. 48 Communicationes S (1973) 230. 
47 Communicationes s (1973) 231. 
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Miteinander VO Bischof und Presbyterium, wıe sowohl VC Bischofs- als auch
5 Priesterdekret gefordert WI:  rd, Nnun ZUu einem „Gegenüber” wird, 1äßt sich schon
andeutend aufweisen. Das kann jedoch auch theologisch icht dem „UNna
episcopo” entsprechen.

Kritische Anmerkungen
Wohin entwickelt sich der PR, autete Ausgangsfragestellung. Zwei
mögliche Entwicklungen wurden aufgezeigt. Zu diesen Entwicklungsmöglichkeiten
collen noch einige kritische Anmerkungen gemacht werden.

geht zunächst 5dI icht die rage, ob die V«( der kirchlichen Tradition
her vorgegebenen die icherlich der Geschichte icht die Funktion hatten,
„Versorgungsstätten nachgeborener Adliger sein“/ 418 abzuschaffen sind Hot-
meister hat Funktion und Bedeutung des DKs ın einer csehr eindeutigen Weise klar-
gestellt, vA  Menn Sagt „E  ine beratende Behörde, eın durch Gesetz vorgeschriebener
Senat ıst SOM auch für den Bischof notwendig zwecks heilsamer Begrenzung der
bischöflichen Gewalt, Unterstützung der dem Irrtum un! der Leidenschaft —

gänglichen Natur“/49,
iıner möglichen Forderung nach Ablösung des DKs durch den ird E dann
zustimmen onnen, wenn Rechte und Aufgaben des klarer erkennbar gemacht
sind Die Anhörungsrechte des PRSs bedürfen e1ner rechtlich sauberen Umschreibung.
Im Rundschreiben der Kleruskongregation ber die PRe heißt „Deshalb
behandelt (  PR) b}ragen von größerem Gewicht in bezug auf die Leitung der
Diözese sOweit der Bischof solche Fragen vorlegt oder wenigstens Tr Behandlung
zu]äßt7750 Solche Formulierungen erscheinen ungeeignet, die Rechte des PRs deutlich
Z.u machen.
ber auch nach dem Verbleib der VO: geltenden Recht eingeraumten Zustimmungs-
rechte des DKs ware noch zZUu fragen. Sollen 61e ersatzlos gestrichen werden, wıe

eit die Verlautbarungen noch vermuten lassen, oder gehen S1e auf den
über? In seinem beachtenswerten Aufsatz. „Der Priesterrat als Senat des Bischofs“
übergeht Müher leider d  1ese rage; el me1int, keine Bedenken Idie
Ablösung des DKSs durch den sprechen, wenn ‚„‚das Kapitel einmal alle eispruchs-
rechte der Diözesanleitung abgetreten hat//51 Beispruchsrechte S17 aber sowohlt
Anhörungs- als auch Zustimmungsrechte. Die Zustimmungsrechte S1771 jedoch bisher
nicht erwähnt. Auch die rage nach der Gtabilität der Seelsorge e1nes Bistums darf
in der Diskussion „Priesterrat oder Domkapitel”“ icht ausgeklammert bleiben. Wahl
und Berufung inıden bedürfen einer rechtliche Klärung.
Wenn Miüller schreibt, daß die sich AaUus den Presbyterien der alten Kirche
entwickelt haben®?, wird Ila  - noch die Frage stellen dürfen, ob mıit der Einrichtung
der PRe 1e Entwicklung, die einmal ZUuU geführt hat, wieder vVon il  22171

beginnen soll? Der Ansatz für eın künftiges „Domkapitel” liegt In. bereits 171 dem
„Collegium consultorum“”, das nach den Überlegungen der Kommission ür die
etorm des CIC für eilbedürftige Entscheidungen Mitgliedern des PRG bilden
15  453 Da G e1ınes solchen Gremiums bedarf, 1SEt ohne Tes einleuchtend Wird

S0 Mühller, Der Priesterrat als Senat des Bischofs: OAK (1973) 1 vgl Z.. die
Bedeutung des Kölner K.5 Reformationszeit, als sich die Kölner Erzbischöfe Herrman
Von Wied und Gebhard vV«(C  3 Truchs und Waldberg der NnNeuen Lehre zuwandten;

Bihlmeyer Tüchle, Kirchengeschichte I Paderborn 196918 52, 158
Hofmeister, Bischof und Domkapitel,

50  Ü Cler. Litt. CiIrC. Nr. 8, Müller, Priesterrat, 13. 52 Mühller, Priesterrat,
55 Communicationes S (1973) 234: vgl dazu die erlegungen von Scheuermann, Der

Priesterrat 1us et salus anımarum, Freiburg 1972, 134
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Miteinander von Bischof und Presbyterium, wie es sowohl vom Bischofs- als auch 
vom Priesterdekret ·gefordert wird, nun zu einem „Gegenüber" wird, läßt sich schon 
andeutend aufweisen. Das kann jedoch auch theologisch nicht dem „una cum 
episcopo" entsprechen. 

III. Kritisdte Anmerkungen 

Wohin entwickelt sich der PR, so lautete unsere Ausgangsfragestellung. Zwei 
mögliche Entwicklungen wu11den aufgezeigt. Zu diesen Entwicklungsmöglichkeiten 
sollen noch einige kritische Anmerkungen gemacht werden. 

1. Es geht zunächst gar nicht um die Frage, ob die von der kirchlichen Tradition 
her vorgegebenen OK, die sicherlich in der Geschichte nicht nur die Funktion hatten, 
,,Versorgungsstätten nachgeborener Adliger zu sein"48, abzuschaffen sind. Ph. Hof­
meister hat Funktion und Bedeutung des DKs in einer sehr eindeut,igen Weise klar­
gestellt, wenn er sagt: ,,Eine beratende Behörde, ein durch Gesetz vorgeschriebener 
Senat ist somit auch für den Bischof notwendig zwecks heilsamer Begrenzung der 
bischöflichen Gewalt, zur Unterstützung der dem Irrtum und der Leidenschaft zu­
gänglichen Natur"49• 

Einer möglichen Forderung nach Ablösung des DKs .durch den PR wird man nur dann 
zustimmen können, wenn Rechte und Aufgaben des PRs klarer erkennbar gemacht 
sind. Die Anhörungsrechte des PRs bedürfen einer rechtlich sauberen Umschreibung. 
Im Rundschreiben der Kleruskongregation über die PRe heißt es z. B.: ,,Deshalb 
behandelt er ( =PR) Fragen von größerem Gewicht in bezug ... auf die Leitung der 
Diözese - soweit der Bischof ·solche Fragen vorlegt oder wenigstens zur Behandlung 
zuläßt"öo. Solche Formulierungen erscheinen ungeeignet, die Rechte des PRs deutlich 
zu machen. 
Aber auch nach dem Verbleib der vom geltenden Recht eingeräumten Zustimmungs­
rechte des DKs wäre noch zu fragen. Sollen sie ersatzlos gestrichen werden, wie es 
zur Zeit die Verlautbarungen noch vermuten lassen, oder gehen sie auf den PR 
über? In seinem beachtenswerten Aufsatz „Der Priesterrat als Senat des Bischofs" 
übergeht H. Müller leider diese Frage; er meint, daß keine Bedenken gegen· /die 
Ablösung des DKs durch den PR sprechen, wenn „das Kapitel einmal alle Beispruchs­
rechte in der Diözesanleitung abgetreten hat"51• Beispruchsrechte sind aber sowohl 
Anhörungs- als auch Zustimmungsrechte. Die Zustimmungsrechte sind jedoch bisher 
nicht erwähnt. Auch die Frage nach der Stabilität in der Seelsorge eines Bistums darf 
in der Diskussion „Priesterrat oder Domkapitel" nicht ausgeklammert bleiben. Wahl 
und Berufung •in ,den PR bedürfen einer rechtlichen Klärung. 
Wenn H. Müller schreibt, daß die OK sich aus den Presbyterien der alten Kirche 
entwickelt haben52, so wird man noch die F11age stellen dürfen, ob mit der Einrichtung 
der PRe die Entwicklung, die einmal zum OK geführt hat, wieder von neuem 
beginnen soll? Der Ansatz für ein künftiges „Domkapitel" liegt m. E. bereits in dem 
„Colleg-ium consultorum", das nach den Überlegungen der Kommission für die 
Reform des CIC für eilbedürftige Entscheidungen aus Mitgliedern des PRs zu bilden 
ist53• Daß es eines solchen Gremiums bedarf, ist ohne weiteres einleuchtend. Wird 

' 8 So H. Müller, Der Priesterrat als Senat des Bischofs: ÖAKR 24 (1973) 13; vgl. z. B. die 
Bedeutung des Kölner DKs in der Reformationszeit, als sich die Kölner Erzbischöfe Herrman 
von Wied und Gebhard von Truchseß und Waldberg der neuen Lehre zuwandten; 
K. Bihlmeyer / H. Tüchle, Kirchengeschichte III, Paderborn 196918, 52, 158. 

49 Ph. Hofmeister, Bischof und Domkapitel, 6. 
50 SC der. Litt. eire. Nr. 8. 51 H. Müller, Priesterrat, 13. 112 H. Müller, Priesterrat, 13. 
53 Communicationes 5 (1973) 234; vgl. dazu die Oberlegungen von A. Scheuermann, Der 

Priesterrat: lus et salus animarum, Freiburg 1972, 134. 
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ber dieses Kollegium nicht doch auf Zukunft sich zZzu einem Ratskollegium
entwickeln, das die Verlauf der kirchengeschichtlichen Entwicklung dem ZUg!
fallenen e  e, Pflichten un! Privilegien wieder übernimmt?

Eine Beschränkung der Aufgaben des PRs auf eıne priesterliche Standesvertretung,
w1e 616e sich leicht Aus den Dekreten ber die Einrichtung und Errichtung der
diözesanen PRe ableiten äßt, entspricht zweifelsohne icht den Vorstellungen des
I1 Vatikanums. Der Akzent wurde bei der Aufgabenstellung allzuschnell 1Ur auf die
Kepräsentation des Presbyteriums gesetzt Es ist dabei einzuraäumen, daß gerade
durch die ussagen des Konzils über FE Pastoralräte eine Abgrenzung der Aufgaben-
bereiche erschwert ist., Das inzwischen Rundschreiben SOWIEe der
Bericht der Reformkommission des kirchlichen Rechtsbuches umschreiben die
gaben und Zuständigkeiten des PRs deutlicher. iıne eindeutige Abgrenzung ZUm

Seelsorge- oder Pastoralrat ist edoch ımmer noch nicht gegeben. Wenn dies ist,
dann die Frage, die Schmitz seinem Autfsatz gestellt hat, weiterhin Te
Berechtigung „Reduzierung der nachkonziliaren Räte?“
Vielleicht hat die Lösung, die der Bischof von Rottenburg für 6e1Nne D:  107Zese  H+ gefunden
und gründe hat, eine Chance der Verwirklichung auch anderen Diözesen: „E  uiıne
Verklammerung von Priesterrat und Diözesanrat ist verhältnismäßig leicht möglich.
Die bisherige Arbeit ım Priesterrat zeigt nämlich, VIe|  le Fragen, die ZUr Behandlung
kommen, nicht die Priester, sondern das Volk Gottes angehen Sie werden
daher besser einem einzigen Kat behandelt, dem Presbyterium, Ordensleute und
aılen vertreten sind Diözesanrat‘/54. Fine solche Lösung würde zweitelsohne
Doppelarbeit und Kompetenzüberschneidungen vermeiden. ber 0S bleibt trotzdem
die Frage, ob d  Jese Lösung den Vorstellungen des etzten Konzils entspricht.
Die Einrichtung des PR:;sS ergibt sich als Folge der Wiederentdeckung des „„unum
presbyterium“”. Die Verantwortlichkeit ler um den Bischof versammelten Priester

der Spendung der Sakramente und der Verkündigung des Wortes ist damit wieder
deutlicher gesehen und formuliert. Diese Verantwortlichkeit bedarf, wenn dem aıuch
ohne Zweitel NI!  cht die entscheidende Bedeutung zukommt, eıner klaren rechtlichen
mschreibung. Bisher lassen sich Ansätze erkennen, die aber noch Anlaß sind

eın elteres Befragen.
D4 Diözesanrat und Dekanatsräte der äHözese Rottenburg, hg vom Bischöflichen Ordinariat

Rottenburg, OTWO| des Bischofs HL Februar 1970

W ILHELM ZAUNER

Zur Begründung des Kirchenbeitrags
Die Kirche hat allen Ländern denselben Grundauftrag: das Wort und Werk Jesu

gesellschaftlich vertaßter e1Ise ZU bezeugen und fortzusetzen. Die konkrete Ver-
wirklichung dieses Auftrags ist aber einzelnen Ländern verschieden. Sie hängt
aAb von der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Situation 1nes Landes,
VO Otan der ultur und Zivilisation SOWIe von der der Mitglieder. Je höher
die Entwicklungsstufe e1nNes Landes und je größer die der Mitglieder ist, desto
höher sind auch die Anforderungen, die die Kirche gestellt werden, desto vielfältiger
die Dienste, die leisten sind.

3’7}

aber dieses Kollegium nicht doch auf Zukunft hin sich zu einem Raitskollegium 
entwickeln, das die im Verlauf der kirchengeschichtlichen Entwid<lung dem OK zuge­
fallenen Rechte, Pflichten und Privilegien wieder übernimmt? 

2. Eine Beschränkung der Aufgaben des PRs auf eine priesterliche Standesvertretung, 
wie sie sidt leicht aus den Dekreten über die Einrichtung und Erridttung !der 
diözesanen PRe ableiten läßt, entspricht zweifelsohne nicht den Vorstellungen des 
II. Vatikanums. Der Akzent wurde bei der Aufgabenstellung allzuschnell nur auf die 
Repräsentation des Presbyteriums gesetzt. Es ist dabei einzuräumen, daß gerade 
durch die Aussagen des Konzils über die Pastoralräte eine Abgrenzung der Aufgaben­
bereiche erschwert ist. Das .inzwischen ergangene Rundschreiben zum PR sowie der 
Bericht der Reformkommission des kirchlichen Rechtsbuches umschreiben die Auf­
gaben und Zuständigkeiten des PRs deutlicher. Eine eindeutige Abgrenzung zum 
Seelsorge- oder Pastoralrat ist jedoch immer noch nicht gegeben. Wenn dies so ist, 
dann behält die Frage, die H. Schmitz in seinem Aufsatz gestellt hat, weiterhin ihre 
Berechtigung: ,,Reduzierung der nachkonziliaren Räte 7" 
Vielleicht hat die Lösung, die der Bischof von Rottenburg für seine Diözese gefunden 
und begründet hat, eine Chance der Verwirklichung auch in anderen Diözesen: ,,Eine 
Verklammerung von Priesterrat und Diözesanrat ist verhältnismäßig leicht möglidt. 
Die bisherige Arbeit im Priesterrat zeigt nämlich, daß viele Fragen, die zur Behandlung 
kommen, nicht nur die Priester, sondern das ganze Volk Gottes angehen. Sie werden 
daher besser in einem einzigen Rat behandelt, in dem Presbyterium, Ordensleute und 
Laien vertreten sind: im Diözesanrat"114• Eine solche Lösung würde zweifelsohne 
Doppelarbeit und Kompetenzüberschneidungen vermeiden. Aber es bleibt trotzdem 
die Frage, ob diese Lösung den Vorstellungen des letzten Konzils entspricht. 

Die Einrichtung des PRs ergibt sich als Folge aus der Wiederentdeckung des „unum 
presbyterium". Die Verantwortlichkeit aller um den Bischof versammelten Priester 
in der Spendung der Sakramente und der Verkündigung des Wortes ist damit wieder 
deutlicher gesehen und formuliert. Diese Verantwortlichkeit bedarf, wenn dem auch 
ohne Zweifel nicht die entscheidende Bedeutung zukommt, einer klaren rechtlichen 
Umschreibung. Bisher lassen sich nur Ansätze erkennen, die aber noch Anlaß sind 
für ein weiteres Befragen. 

64 Diözesanrat und Dekanatsräte in der Diözese Rottenburg, hg. vom Bischöflichen Ordinariat 
Rottenburg, Vorwort des Bischofs vom 18. Februar 1970. 

WILHELM ZAUNER 

Zur Begründung des Kirchenbeitrags 

Die Kirche hat in allen Ländern denselben Grundauftrag: das Wort und Werk J esu 
in gesellschaftlidt verfaßter Weise zu bezeugen und fortzusetzen. Die konkrete Ver­
wirklichung dieses Auftrags ist aber in einzelnen Ländern verschieden. Sie hängt 
ab von der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Situation eines Landes, 
vom Stand der Kultur und Zivilisation sowie von der Zahl der Mitglieder. Je höher 
die Entwid<lungsstufe eines Landes und je größer die Zahl der Mitglieder ist, desto 
höher sind auch die Anforderungen, die an die Kirche gestellt werden, desto vielfältiger 
die Dienste, die zu leisten sind. 
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